
Zielgruppe: Facharbeiter/innen aller Berufsgruppen

Zielsetzung:

Abschluss: Zertifikat der GRUNDIG AKADEMIE

Dauer:

Mathematik 36 Stunden (Teilzeit)     32 Stunden (Vollzeit)
Physik               28 Stunden (Teilzeit)     20 Stunden (Vollzeit)
Deutsch             20 Stunden (Teilzeit)     12 Stunden (Vollzeit)
Englisch  24 Stunden (Teilzeit)     16 Stunden (Vollzeit)

Beginn / Ende: Vorkurs 06. März 2023 - 05. Juli 2023 - Teilzeit (108 Std.)
31. Juli 2023 - 11. Aug. 2023 - Vollzeit (80 Std.)

Voraussetzungen:

Gebühr:

Lehrgangsgebühren angerechnet.

Finanzielle 
Förderung:

Euro 650,-- (Teilzeit)  -  Euro 600,-- (Vollzeit)
Bei Besuch der Fachschule werden Euro 400,-- der

Die Arbeitsämter (nach SGB) und Kreiswehrersatzämter (nach SVG) und die 
Berufsgenossenschaft übernehmen bei entsprechenden Voraussetzungen die 
Förderung. Ist keine Förderung gegeben, dann ist die Gebühr steuerlich 
absetzbar.

Wiederholung und Aufbereitung des Lehrstoffes der Berufsschule und 
Anpassung an die Bedürfnisse der Fachschulausbildung.

108 Stunden Montag und Mittwoch von 18:00 Uhr - 21:15 Uhr (Teilzeit)

Facharbeiter/innen mit abgeschlossener Berufsausbildung in einem staatlich 
anerkannten Beruf mit einer Regelausbildung von mindestens zwei Jahren.

80 Stunden Montag - Freitag von 08:00 - 14:45 Uhr (Vollzeit)

Vorkurs zur Fachschule
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INHALT:

MEDIEN:

METHODIK:

EMPFOHLENE 

Ihr Vorteil: Ihr kompetenter Partner:
Aktive Lern- und Trainingsmethoden GRUNDIG AKADEMIE
Dozenten aus Wissenschaft und Praxis Beuthener Straße 45
Positive Lernatmosphäre 90471 Nürnberg
Moderne Arbeitsmittel und neue Technologien Telefon 0911/40905721/722

Telefax 0911/4090544
Das Ergebnis für Sie: Fachschulen@grundig-akademie.de
Individuelle und praxisnahe Weiterbildung
Anerkannte Zeugnisse und Zertifikate
Persönlicher und beruflicher Erfolg

Ausbildung zum/zur staatlich geprüften Techniker/in

Erarbeitung der mathematischen Grundlagen: Grundrechnungsarten, Potenzen und 
Wurzelrechnen sowie das Umstellen von Berechnungsformeln werden anhand 
ausgesuchter Beispiele eingeübt. Die Einführung in die Gleichungslehre und die 
trigonometrischen Grundlagen sollen den Teilnehmern die mathematische Lösung 
fachbezogener Aufgabenstellungen ermöglichen und zur logischen Denkweise 
heranführen.

Physik:

Mit Hilfe ausgewählter Kapitel aus der Mechanik soll die Vorgehensweise in der 
Physik zur Gewinnung naturwissenschaftlicher Kenntnisse dargestellt werden. Dazu 
gehören die Begriffe Beobachtung und Versuch, Auswertung  (graphisch und 
mathematisch) und physikalisches Gesetz. Die Anwendung der physikalischen 
Gesetze zur Lösung von Problemstellungen aus der Technik sowie alle dazu nötigen 
mathematischen Grundlagen werden ausführlich dargestellt und eingeübt.

Deutsch:

Hier werden die wichtigsten Regeln der Rechtschreibung, Sprachlehre und Stilkunde 
anhand aktueller Übungstexte erarbeitet.

Mathematik :

Englisch:

Englischer Grundwortschatz und einfache Regeln der Grammatik. Auffrischung  und 
Festigung des Grundwortschatzes als Grundlage  für das technisch orientierte 
Englisch im Hauptunterricht. Wiederholen der primären Grammatikregeln: 
"Past/Perfect", Passiv, indirekte Rede und das Konditional.

Audiovisuelle Medien, mathematische Demonstrationen und Versuchseinrichtungen

Lehrgespräch, Diskussion und umfangreiche Praxisbeispiele

WEITERFÜHRENDE FORTBILDUNG:

V4_2022   01_02_Vorkurs.xlsx



STUNDENTAFEL 
FÜR DIE ZWEIJÄHRIGE TECHNIKERAUSBILDUNG 

DER FACHRICHTUNG SANITÄR-, HEIZUNGS- UND KLIMATECHNIK

im Vollzeitunterricht

Fächer Wochenstunden

Pflichtfächer 1. SCHULJAHR 2. SCHULJAHR

Deutsch 
1) 2 -

Englisch 
1) 2 2

Mathematik I 5 -

Mathematik II 
2) - 2

Wirtschaftskunde sowie Politik und 

Gesellschaft 
1) 2 -

Betriebspsychologie - 2

Physik 3 -

Chemie und Werkstoffkunde 4 -

Anlagenplanung 4 -

Informationstechnik 2 -

Elektrotechnik I 3 -

Bautechnik 2 -

Sanitärtechnik 3 -

Heizungstechnik 3 -

Lüftungs- und Klimatechnik 2 -

Steuerungs- und Regelungstechnik 
3) - 4

Arbeitsvorbereitung und Kalkulation 
3) - 4

37 14

+ 20 Wochenstunden 

Wahlpflichtfächer

Die Gesamtzahl der Wochenstunden verringert sich dann auf 32.

1)
 Das Fach ist in die Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife einzubringen.

2)
 In dem Fach ist die schriftliche Ergänzungsprüfung abzulegen. Das Fach kann abgewählt werden.

3)
 Mögliche Abschlussprüfungsfächer, von denen vier ausgewählt werden müssen.

Die Summe der Wochenstunden für die vier gewählten Abschlussprüfungsfächer beträgt mindestens 10.
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Wochenstunden

1. SCHULJAHR 2. SCHULJAHR

Warmwasserbereitungsanlagen 
3) - 3

Heizungstechnische Anlagen 
3) - 4

Feuerungstechnik 
3) - 3

Lüftungs- und klimatechnische Anlagen 
3) - 4

Komplexe Anlagentechnik 
3) - 2

Kältetechnik I 
3) - 2

Rechnergestützte Anlagenplanung - 2

Innovative Anlagen - 2

Betriebswirtschaft und Marketing - 2

Regenerative Energien 
3) - 3

Energieeffizienzmanagement 
3) - 2

Qualitäts- und Umweltmanagement 
3) - 2

Projektmanagement - 2

Projektarbeit - 3

Technisches Englisch - 2

20

Gesamt 37 34

Stand: April 2022 - Änderungen vorbehalten

Aus den Wahlpflichtfächern des zweiten Schuljahres wählen die Schüler im 

Umfang von 20 Wochenstunden

3)
 Mögliche Abschlussprüfungsfächer, von denen vier ausgewählt werden müssen.

Wahlpflichtfächer 
4)

4)
 Die Schüler wählen Fächer im vorgeschriebenen Umfang spätestens zum Ende des 1. Schuljahres.

Die Summe der Wochenstunden für die vier gewählten Abschlussprüfungsfächer beträgt mindestens 10.

Hinweis zur Fächerwahl: Bei der Auswahl der Wahlpflichtfächer stehen alle oben aufgeführte 

Fächer zur Verfügung. Bei der Wahl handelt es sich um eine klassenbezogene, d.h. 

Mehrheitswahl und keine individuelle Wahl!
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STAATLICH ANERKANNTE FACHSCHULE 
FÜR TECHNIK 

 
MASCHINENBAUTECHNIK - ELEKTROTECHNIK - BAUTECHNIK 

SANITÄR-, HEIZUNGS- UND KLIMATECHNIK 
 
 
Die Fachschule für Technik der GRUNDIG AKADEMIE ist vom Bayeri-
schen Staatsministerium für Unterricht und Kultus staatlich anerkannt. 
Sie steht unter der Aufsicht der Regierung von Mittelfranken. 
 
Die Aufgabe der Fachschule für Technik der GRUNDIG AKADEMIE ist es, 
Facharbeiter/innen im Tagesunterricht zu staatlich geprüften Techni-
kern/Technikerinnen der Fachrichtungen Maschinenbau, Elektrotechnik, 
Bautechnik sowie Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik auszubilden. 
In den Fachrichtungen Maschinenbau und Elektrotechnik ist die Ausbil-
dung auch berufsbegleitend im Teilzeitunterricht möglich. 
 
Mit der bestandenen staatlichen Abschlussprüfung und einer Ergänzungs-
prüfung im Fach Mathematik kann die Fachhochschulreife erworben wer-
den. 
 
Die erfolgreich abgelegte Technikerprüfung gilt für bestimmte Berufe als 
fachtheoretischer Teil der Meisterprüfung. 
 
 

Aufnahmebedingungen 
 

1. Abschlusszeugnis der Berufsschule, es sei denn, dass der/die Bewer-
ber/in nicht zum Besuch der Berufsschule verpflichtet war. 

sowie 

2.1. eine für die Ausbildungsrichtung einschlägige abgeschlossene Be-
rufsausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf mit einer 
Regelausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren und eine spätere 
berufliche Tätigkeit von mindestens einem Jahr. Bei Teilzeitunterricht 
kann die spätere einschlägige berufliche Tätigkeit bis zur Hälfte während 
des Besuchs der Fachschule abgeleistet werden. 

oder 

2.2. eine für die Ausbildungsrichtung einschlägige berufliche Tätigkeit von 
mindestens fünf Jahren. 
 

Über Ausnahmen von diesen Voraussetzungen entscheidet die zustän-
dige Schulaufsichtsbehörde. 
 

Bestehen Zweifel, ob der/die Bewerber/in den Anforderungen der Schule 
gewachsen ist, stellt die Schule durch eine Aufnahmeprüfung fest, ob 
er/sie die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten besitzt. 
 

Die Anmeldung ist rechtzeitig vor Ausbildungsbeginn einzureichen.  
 
 

Unterricht 
 

Die Ausbildung dauert im Vollzeitunterricht zwei Schuljahre. Ausbildungs-
beginn ist Mitte September eines jeden Jahres. Die Ferien richten sich 
nach der Ferienordnung des bayerischen Kultusministeriums. 
 
 

Zeugnisse und Abschluss 
 
Während eines jeden Schuljahres werden Leistungsnachweise (Schulauf-
gaben etc.) erhoben; am Ende des letzten Schuljahres findet die staatliche 
Technikerprüfung statt. Diese Abschlussprüfung wird von den Lehrkräften 
der GRUNDIG AKADEMIE erstellt. Der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses wird von der Schulaufsichtsbehörde bestellt. Für die Fachschule 
für Technik der GRUNDIG AKADEMIE gilt die Fachschulordnung (FSO) 
vom 1. August 2017 in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
 
 
Über die einzelnen Leistungen wird zum Schulhalbjahr ein Zwischenzeug-
nis und am letzten Unterrichtstag des Schuljahres ein Jahreszeugnis aus-

gestellt. Mit Bestehen des 1. Schuljahres (im Teilzeitunterricht 2. 
Schuljahr) wird der mittlere Bildungsabschluss verliehen. Die be-
standene Technikerprüfung wird im Technikerzeugnis bestätigt, 
welches das Prädikat "staatlich geprüfter Techniker" aufweist. Der 
Abschluss ist im Deutschen Qualifikationsrahmen DQR der Niveau-
stufe 6 zugeordnet. 
 
 

Förderung 
 
Während der Ausbildung besteht die Möglichkeit der finanziellen 
Unterstützung. 
 
1. Sozialgesetzgebung (SGBIII) 
Unter bestimmten Voraussetzungen ist hier eine sogenannte not-
wendige Förderung möglich. Auskunft erteilt das zuständige Ar-
beitsamt. 

2. Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) 
Kommt eine Förderung nach SGB nicht in Frage, dann kann bei der 
zuständigen Stadt- oder Landkreisverwaltung eine Förderung nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz beantragt werden. 

3. Zuschuss zu den Schulgebühren 
Falls keine öffentliche Förderung vorliegt, kann ein Zuschuss zu 
den Schulgebühren von gegenwärtig 1210,00 € pro Schuljahr be-
antragt werden. Dies geschieht durch die Schule. 
 
4. Berufsförderungsdienst (BFD) 
Angehörige der Bundeswehr können über die Bundeswehr finan-
ziert werden. 
 

Lernmittel 
 
Jede/r Teilnehmer/in benötigt die Grundausstattung, bestehend aus 
Zeichengeräten, Taschenrechner etc. 
Die benötigte Fachliteratur wird, soweit erforderlich, von der Fach-
schule vorgeschlagen. 
 

Schülerausweis 
 
Jede/r Teilnehmer/in erhält einen Ausweis, der bei öffentlichen und 
privaten Veranstaltungen die Vergünstigungen einräumt, die Schü-
ler und Studenten allgemein erhalten. 
Auf Antrag sind ferner folgende Vergünstigungen zu erhalten: Schü-
lerkarten für Straßenbahn, verbilligte Karten für Veranstaltungen 
der Städtischen Bühnen Nürnberg, sowie Vergünstigungen bei kul-
turellen Veranstaltungen. 
 
Beratung und Information in der GRUNDIG AKADEMIE 
 
Nürnberg, Februar 2022 
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Datenschutzhinweise 
 

Verantwortlich für die Datenerhebung: 
 
Grundig Akademie für Wirtschaft und Technik 
Beuthener Str 45 
90471 Nürnberg 
info@grundig-akademie.de 
+49 911 4090501 
 
 

Datenschutz 
 
Bei Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an:  
datenschutz@grundig-akademie.de 
+49 911 40905724 
 
 

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung, 
Erforderlichkeit der Datenangabe  
(Art. 6 Abs. 1 DSGVO) 
 
Die im Anmeldeformular abgefragten Daten werden mit Ihrem Einver-
ständnis erhoben. Sie werden zur Durchführung vorvertraglicher Maß-
nahmen und zur Vertragserfüllung verwendet. Hierbei wird zwischen 
zwingend anzugebenden Daten und freiwillig anzugebenden Daten un-
terschieden. Ohne die zwingend anzugebenden Daten (z.B. Name, Vor-
name, Adresse, Berufsausbildung) kann kein Vertrag geschlossen wer-
den  
Die Abfrage Ihrer Festnetz- bzw. Mobilfunknummer und der E-Mail-Ad-
resse erfolgt in unserem berechtigten Interesse, Sie unmittelbar und 
rechtzeitig kontaktieren zu können. Diese Angaben sind freiwillig. Die 
freiwilligen Angaben werden zur Vertragsdurchführung nicht benötigt. 
 
 

Weitergabe von Daten 
 
Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. 
 
 

Übermittlung an Drittländer 
 
Eine Weitergabe erfolgt nicht. 
 
 

Speicherzeitraum: 
 
Nach Vertragsabwicklung werden Ihre Daten gelöscht, es sei denn, es 
bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten. In diesem Fall werden 
diese Daten bis zu 50 Jahre aufbewahrt. Ihre Daten werden für jegliche 
andere Verwendung außer ggf. zulässiger Werbung (Newsletter / E-Mail 
Werbung) gesperrt.  
 
 

Betroffenenrechte: 
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen beim Ver-
antwortlichen für die Datenerhebung folgende Rechte zu:  
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie 
das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
zu erhalten (Art. 15 DSGVO).  
 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, 
steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).  
 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die 
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie 
Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 
DSGVO).  
 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein 
Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung 
mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen 
gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 
DSGVO).  
 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz.  
 
 

Widerrufsrecht bei Einwilligung: 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft bei der ver-
antwortlichen Stelle widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbei-
tung bis zum Widerruf wird davon nicht beeinträchtigt.  

 



Grundig Akademie, Beuthener Str. 45, 90471 Nürnberg 
Tel. (09 11) 4 09 05-01,  www.grundig-akademie.de 

 
Zulassungs- und Gebührenordnung  
der Fachschule für Technik der Grundig Akademie (GA) 

 
§ 1 Anmeldung 

1.1 Die Anmeldung zur Ausbildung an der GA muss 
schriftlich mit einem entsprechenden Formular erfol- 
gen. Sie ist Voraussetzung für die Teilnahme an der je- 
weiligen Ausbildung/dem jeweiligen Kurs. 

1.2 Die Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildungen/ 
Kurse sind aus den einzelnen Informationsblättern zu 
ersehen. 

 
§ 2 Aufnahme 

2.1 Die Aufnahme verpflichtet den/die Teilnehmer/in zur 
regelmäßigen Teilnahme an den Lehrveranstaltungen 
und zur Zahlung der festgelegten Gebühren. 

2.2 Eine nachträgliche Aufnahme in einen bereits laufen- 
den Ausbildungsgang ist bedingt möglich. Ist dies der 
Fall, wird die volle Ausbildungs-/Kursgebühr berechnet. 

 
§ 3 Widerrufsrecht 

3.1 Der/die Teilnehmer/in kann innerhalb von 14 Tagen 
nach Vertragsabschluss gebührenfrei vom Vertrag zu-
rücktreten. Als Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zählt 
die Annahme der Anmeldung durch die GA. 

3.2 Zur Ausübung des Widerrufsrechts senden Sie eine 
eindeutige Erklärung per Post an die GRUNDIG AKA-
DEMIE, Beuthener Straße 45, 90411 Nürnberg. 

3.3 Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn die Ausbil-
dung vor Ende der 14-tägigen Widerrufsfrist beginnt. 

 
§ 4 Kündigung 

4.1 Bei einer Ausbildungs-/Kursdauer von weniger als 120 
Unterrichtsstunden kann ein Rücktritt bis 14 Tage vor 
Ausbildungsbeginn erfolgen. Bei länger dauernden 
Ausbildungen/Kursen beträgt diese Frist 3 Monate. In 
diesen Fällen wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe 
von 10% der jeweiligen Schulhalbjahres- oder Kursge-
bühr fällig. 

4.2 Kündigt der/die Teilnehmer/in nach den in § 4 Ziffer 1 
angegebenen Terminen, so wird die volle Schulhalbjah-
res- oder Kursgebühr fällig, sofern nicht ein Ersatzteil-
nehmer schriftlich benannt wird. 

4.3 Nach Beginn der Ausbildung ist die Kündigung des Ver-
tragsverhältnisses für beide Seiten ohne Angabe von 
Gründen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
sechs Wochen jeweils zum 31.07. oder zum 15.02.  
eines jeden Jahres möglich. In diesem Fall ist die jewei-
lige Halbjahresgebühr vollständig zu zahlen. Die Dauer 
der Ausbildungsabschnitte orientiert sich, sofern nichts 
anderes bestimmt ist, am Schulhalbjahr im Freistaat 
Bayern. 

4.4 Eine verspätete Kündigung gilt nicht als fristgerechte 
Kündigung zum nächstmöglichen Termin.  

4.5 Bei nicht fristgerechter Zahlung der Lehrgangsgebüh- 
ren (vgl. §5) sowie bei Verletzung der Teilnahmepflicht 
nach Art. 56 Abs. 4 Satz 3 BayEUG kann die GA – 
nach vorheriger schriftlicher Abmahnung – das Ausbil-
dungsverhältnis fristlos kündigen. 

4.6 Die GA behält es sich aus organisatorischen Gründen 
vor, den Ausbildungsbeginn zu verschieben. Als Frist 
gilt dabei die Rücktrittsfrist unter § 4, Ziffer 1. 

4.7 Die Ausbildung kann aus wichtigem Grund unterbro-
chen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt wer-
den, sofern die GA entsprechende Ausbildungen/Kurse 
durchführt. 

4.8 Kündigungen und Rücktritte haben mit eingeschriebe-
nem Brief zu erfolgen. 

 
§ 5 Gebühren 

5.1 Gebühren siehe Rückseite. 

5.2 Sollten die Gebühren gemäß § 5 Ziffer 1 nach Ab- 
schluss des Ausbildungsvertrages erhöht werden, dann 
gelten diese erhöhten Gebühren für die Restdauer des 
Vertragsverhältnisses. Beträgt die Erhöhung mehr als 
5%, so kann der/die Teilnehmer/in innerhalb einer Frist 
von 14 Tagen nach Erhalt dieser Mitteilung mittels ein-
geschriebenen Briefes kündigen. Dies gilt auch für den 
Fall, dass die Gebühren in der Zeit zwischen Abschluss 
des Vertrages und dem Beginn der Ausbildung erhöht 
werden. 

 
§ 6 Fälligkeit 

6.1 Die Ausbildungs- oder Kursgebühr wird nach Rech-
nungsstellung fällig. 

6.2 Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von fünf 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz erhoben.  

6.3 Für schriftliche Mahnungen wird eine Mahn- und Bear-
beitungsgebühr in Höhe von € 5,00 pro Mahnung  
erhoben. 

6.4 Verspätete Zahlungen durch den Förderungsträger  
haben keinen Einfluss auf die Fälligkeit § 6 Ziffer 1. 

 
§ 7 Beendigung der Ausbildung 

 Bei Nichtbestehen der Probezeit, nicht erteilter Erlaubnis 
zum Vorrücken ins nächste Schuljahr sowie Nichtbeste-
hen der Abschlussprüfung endet das Ausbildungsver-
hältnis; die GA ist nicht zur Neuaufnahme der Teilneh-
merin/des Teilnehmers verpflichtet. 

 
§ 8 Unterrichtsort, -zeit und Lehrstoff 

8.1 Die GA ist berechtigt, Lehrveranstaltungen zu verlegen 
oder durch andere Lehrkräfte durchführen zu lassen. 

8.2 Um eine Anpassung des Lehrstoffes an die neuesten 
Erfordernisse der Praxis zu ermöglichen, bleiben Än-
derungen vorbehalten. 

8.3 Der Unterricht findet jeweils in den von der GA festge-
legten Unterrichtsräumen zu den festgelegten Unter-
richtszeiten statt. Ein Anspruch auf Unterrichtserteilung 
in einem bestimmten Unterrichtsraum oder durch eine 
bestimmte Lehrkraft besteht nicht. 

8.4 Bei ungenügender Beteiligung ist die GA berechtigt, aus 
organisatorischen Gründen einzelne Ausbildungen ab-
zusetzen. In solchen Fällen ist die GA verpflichtet, be-
reits gezahlte Gebühren zu erstatten. Ein weiterge-
hender Ersatzanspruch besteht nicht. 

 
§ 9 Förderung 

 Der/die Teilnehmer/in wird auf die verschiedenen staat-
lichen Fördermöglichkeiten hingewiesen. 

 
§ 10 Haftung GA 

 Die GA haftet Dritten gegenüber im Rahmen der beste-
henden Haftpflichtversicherung. Weiterreichende An-
sprüche sind ausgeschlossen. Eine Haftung für einge-
brachte Sachen besteht nicht. 

 
§ 11  Datenschutz 

 Unsere Datenschutzhinweise finden Sie auf dem allge-
meinen Infoblatt der Fachschule für Technik. 

 
§ 12 Teilnehmer nach SGB 

 Für Teilnehmer an Maßnahmen, die nach dem  
Sozialgesetzgebungsbuch (SGB) gefördert werden, sind 
hinsichtlich Kündigung und Rücktrittsrecht die jeweili-
gen Bestimmungen des SGB gültig. 

 

 
Bei Ausgabe einer neuen Zulassungsordnung verliert die vorherige ihre Gültigkeit. 
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Nr. Lehrgang Dauer in 
Jahren

Form Lehrgangsgebühr 
€

Einschreibe-
gebühr €

Prüfungs-
gebühr €

Lernmittel 
gesamt 
ca. €

Beginn Hinweise            
Erläuterungen

1 Staatlich geprüfte/r Bautechniker/in 2 VZ 2600,- / Jahr 30,- 180,- 900,- September

2 Staatlich geprüfte/r Elektrotechniker/in 2 VZ 2600,- / Jahr 30,- 180,- 900,- September VZ = Vollzeitunterricht

3 Staatlich geprüfte/r Elektrotechniker/in 4 TZ 1625,- / Jahr 30,- 180,- 900,- September TZ = Teilzeitunterricht

4
Staatlich geprüfte/r Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechniker/in

2 VZ 2600,- / Jahr 30,- 180,- 900,- September

5
Staatlich geprüfte/r 
Maschinenbautechniker/in

2 VZ 2600,- / Jahr 30,- 180,- 900,- September

6
Staatlich geprüfte/r 
Maschinenbautechniker/in

4 TZ 1625,- / Jahr 30,- 180,- 900,- September

7
Ergänzungsprüfung zum Erwerb der 
Fachhochschulreife

keine 60.- 40,- --- September

8 Vorkurs zur Fachschule 1) 80 h VZ 600,- --- --- 35,- August

9 Vorkurs zur Fachschule 1) ½ TZ 650,-   --- --- 35,- März

10 Ausbildung der Ausbilder 2) 1 VZ / TZ 480,- ---
ca.  
180,-  

60,- Juli
2) Prüfungsgebühr ist an die 
IHK zu entrichten

11 REFA - Grundschein 3)  1 TZ 980,- --- 150,- 365,- September
3) Nur in Verbindung mit       
Nr. 5. oder Nr. 6

zu 1 - 6: für Lehrgänge ohne Kostenträger wird ein Zuschuss (Schulgeldersatz) von € 110,00 pro Anwesenheitsmonat gewährt (ohne August)

zu 10: in Verbindung mit dem Besuch der Fachschule wird auf die Lehrgangsgebühr ein Nachlass von 10% gewährt

gültig ab: 01.08.2021

Bei Ausgabe einer neuen Gebührenübersicht verliert die vorherige ihre Gültigkeit

Gebührenübersicht Fachschule der Grundig Akademie

Für alle Lehrgänge sind 
Ratenzahlungen auf Antrag 
möglich

nur in Verbindung 
mit der Fachschule

1) bei Besuch der Fachschule 
der GA werden 400,- € der 
Lehrgangsgebühr 
gutgeschrieben
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ANMELDUNG

Fachrichtung

....................................................................................................................    Vollzeit

Beginn:  ......................................................................................................    Teilzeit

Name, Vorname:  ..........................................................................................................

Anschrift:  ..........................................................................................................

  ..........................................................................................................

Tel. privat:  .................................................. Tel. mobil:  ............................................................

E-Mail:   ..........................................................................................................

Geburtsdatum, Geburtsort:  ..........................................................................................................

Geburtsort nicht in Deutschland? Land und Zuzugsdatum:..........................................................

Staatsangehörigkeit:  ..........................................................................................................

Derzeit tätig als:  ..........................................................................................................

Schulbildung: (bitte ankreuzen)

 Hauptschulabschluss     Realschule  Fachschulreife  andere  .....................

 Qualifizierender Hauptschulabschluss  Fachhochschulreife  Hochschulreife

Berufsausbildung:

Ausbildungszeit von ..............  bis  ..............   Beruflicher Erstabschluss als  ..............................

Weitere Berufsabschlüsse als  .......................................................................................................

Berufstätigkeit nach beruflichem Erstabschluss:

1. als  ........................................................................................................  /  ....................  Monate

2. als  ........................................................................................................  /  ....................  Monate

3. als  ........................................................................................................  /  ....................  Monate

Gesamte Berufspraxis  .....................................................................................................  Monate

Vorstand: Dr. Harald Urban
VR 1484, Amtsgericht Nürnberg · USt-IdNr. DE 133548265
Bankverbindung: Commerzbank Nürnberg · IBAN: DE82 7604 0061 0523 0883 00 · BIC: COBADEFFXXX

DIN EN ISO 9001

TAW Cert
Zert.Nr.: 37071214

GRUNDIG AKADEMIE
für Wirtschaft und Technik
Gemeinnützige Stiftung e.V.

Fachschule für Technik
Staatlich anerkannt
Bautechnik · Elektrotechnik ·
Maschinenbautechnik · 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Beuthener Straße 45
90471 Nürnberg

Telefon +49 911 40905-721 /-722
fachschulen@grundig-akademie.de
www.grundig-akademie.de
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1. Meine Anmeldung wird mit der Anmeldebestätigung durch die GRUNDIG AKADEMIE zum rechtsverbindlichen Vertrag.

2. Die Zulassungs- und Gebührenordnung sowie die Informationen der GRUNDIG AKADEMIE mit Datenschutzhinweisen 
sind mir bekannt und gelten als Grundlage für die Anmeldung.

3. Über die von mir gewählte Fachrichtung wurde ich ausreichend informiert, so dass mir das Ausbildungsziel bekannt ist.

4. Dieser Anmeldung liegen die erforderlichen Unterlagen lt. Zugangsvoraussetzungen bei. 
Das Anmeldeformular in zweifacher Ausfertigung – die Unterlagen in einfacher Ausfertigung.

1 Passbild für Schülerausweis  ja

Nachweis der Berufspraxis  ja  wird bis 1. Schultag nachgereicht

Abschlusszeugnis der Berufsschule (beglaubigte Kopie)  ja

Letztes Schulzeugnis (beglaubigte Kopie)  ja

Facharbeiterbrief (beglaubigte Kopie)  ja

Lebenslauf (tabellarisch)  ja

Personalausweis (Original)  ja

5. Ich versichere, dass die von mir gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen.

Von dem Bildungsangebot der GRUNDIG AKADEMIE habe ich erstmals gehört: (bitte ankreuzen)

 Zeitungsanzeige  Internet  Frühere Absolventen der GA  Arbeitsamt

 Bundeswehr  Betrieb  Infoabend  LVA

...................................................................................................................................................................................................... 
Ort, Datum Eigenhändige Unterschrift

ANMELDEBESTÄTIGUNG (bitte freilassen)

Wir bestätigen die Annahme Ihrer Anmeldung. Ihre Studiennummer lautet:  .............................................................................

Nürnberg,.....................................................................................  ....................................................................................
 Datum GRUNDIG AKADEMIE
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Lehrgangsgebühren der Fachschule für Technik 
 

Für Vollzeitausbildungen betragen die Gebühren 2.600,00 € pro Jahr, im Teilzeitbereich (nur 
Elektrotechnik und Maschinenbau) 1.625,00 € pro Jahr. 
 

Einige kleine Rechenbeispiele zu unseren Gebühren: 

Vollzeitausbildung 
 Schulgeld / Jahr 2.600,00 €

Schulgeldersatz* / Jahr 1.210,00 €

Ihre Kosten pro Jahr 1.390,00 €

Ihre Kosten pro Monat 115,85 €

Teilzeitausbildung 
Schulgeld / Jahr 1.625,00 €

Schulgeldersatz* / Jahr 1.210,00 €

Ihre Kosten pro Jahr 415,00 €

Ihre Kosten pro Monat 34,58 €

  

Nicht berücksichtigt in dieser Aufstellung sind die einmalige Einschreibegebühr von 30,00 € sowie 
die Prüfungsgebühr von 180,00 €. 

  

Je nach persönlicher Situation besteht die Möglichkeit der Förderung über Schüler-BAföG oder 
Meister-BAföG 

  

* Schulgeldersatz nach Art. 47 Abs. 3 bis 5 BaySchFG 
Höhe der Förderung: 

1. 110,00 € pro Schüler/Monat bei staatlich anerkannten Schulen  

2. 11 Unterrichtsmonate pro Schuljahr 

3. Schulgeldersatz entfällt, wenn dem Schüler im Rahmen einer anderweitigen öffentlichen 
Förderung das Schulgeld zu ersetzen ist. 

4. Der Schulgeldersatz wird durch die Schule beantragt 

 

Die Trägerzulassung nach SGB III / AZAV ist vorhanden! 
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Ämter für Ausbildungsförderung 
 
Stadt Ansbach 
Amt für Ausbildungsförderung                                     Tel.: 0981/51-270 
Nürnberger Str. 32  91522 Ansbach 
 
Landratsamt Ansbach 
Amt für Ausbildungsförderung                                    Tel.: 0981/468-523 
Crailsheimer Str. 1  91522 Ansbach 
 
Stadt Erlangen 
Amt für Ausbildungsförderung                                     Tel.: 09131/862337 
Postfach 360   91051 Erlangen 
 
Landratsamt Erlangen-Höchstadt 
Amt für Ausbildungsförderung                                    Tel.: 09131/803-217 
Marktplatz 6   91054 Erlangen 
 
Stadt Fürth 
Amt für Ausbildungsförderung                                     Tel.: 0911/974-1666 
Wasserstraße 4   90744 Fürth 
 
Landratsamt Fürth 
Amt für Ausbildungsförderung                                    Tel.: 0911/9773-1207 
Stresemannplatz 11  90763 Fürth 
 
Landratsamt Neustadt/Aisch – Bad Windsheim 
Amt für Ausbildungsförderung                                     Tel.: 09161/92-223 
Konrad-Adenauer-Str. 1 91413 Neustadt a. d. Aisch 
 
Stadt Nürnberg 
Amt für Ausbildungsförderung                                     Tel.: 0911/231-2978 
Sandstraße 22 -24 / 5. Stock 90443 Nürnberg 
 
Landratsamt Nürnberger Land 
Amt für Ausbildungsförderung                                     Tel.: 09123/950-6427 
Waldluststr. 1   91207 Lauf a. d. Pegnitz 
 
Landratsamt Roth 
Amt für Ausbildungsförderung                                     Tel.: 09171/811-335 
Weinbergweg 1   91154 Roth 
 
Stadt Schwabach 
Amt für Ausbildungsförderung                                     Tel.: 09122/860-281 
Albrecht-Achilles-Straße 91126 Schwabach 
 
Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen 
Amt für Ausbildungsförderung                                     Tel.: 09141/902-0 
Friedrich-Ebert-Str. 18  91781 Weißenburg 
 
Landratsamt Neumarkt      
Amt für Ausbildungsförderung    Tel.:09181/470-200 
Nürnberger Straße 1  92818 Neumarkt i. d. Opf.  
 
Landratsamt Bayreuth     Tel.:0921/7280 
Markgrafenallee 5  95448 Bayreuth 
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Internetseiten zur Information 
 
 

Grundig-Akademie 
 
https://www.grundig-akademie.de/fstech 
 
http://www.grundig-akademie.de 
 
 
 
 

BaFöG 
 
 
https://www.bafög.de 
 
 
https://www.bafoeg-aktuell.de/karriere/meister-bafoeg.html 
 
 
https://www.aufstiegs-bafoeg.de 
 
 
 
 

Lehrpläne: 
 
 
http://www.isb.bayern.de/fachschule-fachakademie/lehrplan/fachschule 
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Schnell und unkompliziert – Ihr Weg zu uns

Seminarort

GRUNDIG AKADEMIE 

Beuthener Sraße 45 

90471 Nürnberg 

Tel. +49 911 40905-01

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Nürnberg Hauptbahnhof – S-Bahn S2 (Rich-
tung Altdorf/Feucht) bis Haltestelle Franken-
stadion und weiter zu Fuß ca. 5 Minuten.

Anreise mit dem PKW
 I Von Stadtmitte – Regensburger Straße 
stadtauswärts – rechts in die Hans-Kalb-
Straße, den Wegweisern Messezentrum 
folgen – nach dem S-Bahn-Tunnel rechts 
in die Zeppelinstraße und sofort wieder 2x 
links in die Beuthener Straße

 I Von Erlangen/Fürth/A73 Frankenschnell-
weg – Südwesttangente – Ausfahrt Zoll-
haus links in die Münchener Straße stadt-
einwärts bis zur 2. Ampel – rechts in die 
Karl-Schönleben-Straße – am Messezent-
rum vorbei und am Ende geradeaus in die 
Beuthener Straße

 I Von Schwabach (A6) – Ausfahrt Nürn-
berg-Langwasser – in die Gleiwitzer Stra-
ße bis zum Ende und dann rechts in die 
Beuthener Straße

 I Von Frankfurt (A3) – am Autobahnkreuz 
Nürnberg auf die A9 Richtung München – 
Ausfahrt Nürnberg-Fischbach

 I Von München/Berlin (A9) – Ausfahrt 
Nürnberg-Fischbach

 I Von Regensburg (A3) – am Autobahnkreuz 
Altdorf auf die A6 Richtung München – am 
Kreuz Nürnberg-Ost auf die A9 – Ausfahrt 
Nürnberg-Fischbach

 I Von Amberg (A6) – Ausfahrt Nürn-
berg-Langwasser – in die Gleiwitzer Stra-
ße bis zum Ende und dann rechts in die 
Beuthener Straße

 I Ab Ausfahrt Nürnberg-Fischbach – Re-
gensburger Straße – an der 1. Ampel links 
in die Breslauer Straße – Richtung Südkli-
nikum/Messe/Stadion – an der 3. Ampel 
rechts in die Gleiwitzer Straße bis zum Ende 
und dann rechts in die Beuthener Straße

Ausreichend Parkplätze sind vorhanden! 

Orientierung: Schilder P24 / P25



WERDEN SIE 
TECHNIKER!

Fachschule für Technik

4 Fachrichtungen
Elektrotechnik, Maschinenbautechnik, Bautechnik, 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

2 Jahre Vollzeit oder 4 Jahre Teilzeit
Mixed-Modus als Alternative, 2 Jahren Teilzeit und 
1 Jahr Vollzeit

Der Vorkurs erleichtert den Einstieg
Wiederholung des Lehrstoffes der Berufsschule zum 
leichteren Einstieg in die Fachschulausbildung.

Abschluss als staatlich geprüfte 
Techniker:innen –
Bachelor Professional in Technik

Die Möglichkeit an der Fachhochschule zu studieren, 
können Sie mit der Ergänzungsprüfung erwerben. Die 
Technikerschule ist so auch eine Alternative zur 
Fachoberschule (FOS).

Förderung möglich
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Förderung nach Sozialgesetzbuch (SGB III)
Zuschuss zu den Schulgebühren

Zertifizierungen nach AZAV

Fachschule für Technik
Die staatlich anerkannte Fachschule für Technik besteht seit der 
Gründung der Grundig Akademie im Jahre 1978. Seit diesem 
Zeitpunkt wurden mehr als 4.000 Facharbeiter:innen im Voll- und 
Teilzeitunterricht zum/zur staatlich geprüften Techniker:in weiter-
qualifiziert.

Seit Mai 2013 ist die Technikerschule Mitglied der LabVIEW-Aca-
demy von National Instruments. Wir sind somit berechtigt, nicht 
nur Schulungen für LabVIEW durchzuführen, sondern auch die 
Prüfung zum Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD) als 
weltweit anerkannte Zertifizierung abzunehmen.

Aufnahmebedingungen
• Abschlusszeugnis der Berufsschule
• Berufsausbildung in einem für die Fachrichtung einschlägi-

gen Ausbildungsberuf mit einer Regelausbildungszeit von 
mindestens zwei Jahren.

sowie
• Eine spätere einschlägige berufliche Tätigkeit von 

mindestens einem Jahr.
• Bei Teilzeitunterricht kann die spätere einschlägige beruf-

liche Tätigkeit bis zur Hälfte während des Besuchs der 
Fachschule abgeleistet werden.

Tätigkeitsfelder für staatlich geprüfte 
Techniker:innen

Zu den Einsatzbereichen gehören beispielsweise folgende Tä-
tigkeiten:
• Vertrieb, Verkauf, Kundengewinnung
• Entwicklung, Berechnung und Konstruktion von 

Maschinen und Anlagen
• Planung, Organisation von Fertigung und Montage
• Kundenservice
• Anwendungsberatung
• Technischer Vertrieb
• Qualitätsmanagement
• Projektplanung
• Abteilungsleitung
• Anlagenplanung
• Softwareentwicklung

GRUNDIG AKADEMIE
Akademie für Wirtschaft und Technik 
gemeinnützige Stiftung e.V.
Beuthener Straße 45
90471 Nürnberg

Sekretariat (2.Stock Raum 215)
+49 911 40905 721/722
fachschulen@grundig-akademie.de
www.grundig-akademie.de
www.ich-bin-techniker.de


	InfomappeSHK
	anfahrt-beuthener-strasse-45
	InfomappeSHK



